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Es gibt aber auch die Konstruktion des Rechtsmissbrauchs, gerade bei einem Verstoß gegen
Treu und Glauben. Einen neuen Arbeitsvertrag zu kündigen, bevor tatsächlich gearbeitet wurde
und dennoch auf die Auszahlung des vollen Gehalts zu bestehen, scheint mir dazu zu gehören.

Mal zum Nachdenken: Hier in Niedersachsen gab es mal den Fall, bei dem eine Kollegin ihre
Elternzeit zu Beginn der Sommerferien unterbrechen wollte, um direkt zum Ende der
Sommerferien einen zweiten Elternzeitraum zu nutzen und in dem Monat dazwischen volle
Bezüge zu kassieren. Das ist von einem Verwaltungsgericht unterbunden worden mit Bezug auf
oben genannte Grundsätze. Ich muss das Urteil nochmal suchen.
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